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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.03.1963

Norm

AHG §1 Cd1b

Geo §179

Rechtssatz

Den Parteien steht kein Recht zur Vorlage des Rechtsmittels erst nach Ablauf der Rechtsmittelfrist zu. (Das Erstgericht

hat einen Rekurs des Betreibenden gegen die Bewilligung eines Räumungsaufschubes am Tage seines Einlangens dem

Rekursgericht vorgelegt. Dieses hat am gleichen Tag dem Rekurs stattgegeben, sodaß die Räumung am ursprünglich

festgelegten und wegen des Räumungsaufschubes nicht abgesetzten Räumungstermin durchgeführt werden konnte).

Entscheidungstexte

1 Ob 1/63

Entscheidungstext OGH 20.03.1963 1 Ob 1/63

Veröff: SZ 36/43 = EvBl 1963/311 S 432

6 Ob 325/66

Entscheidungstext OGH 14.10.1966 6 Ob 325/66

Beisatz: Nichtbeachtung des § 179 Geo begründet keine Nichtigkeit. (T1)

15 Os 173/95

Entscheidungstext OGH 11.01.1996 15 Os 173/95

Vgl aber; Beisatz: Beeinträchtigung des Rechtsmittelrechts der Gegenpartei! (T2)
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